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Diese Erklärung gilt für die nachfolgend aufgeführten Artikelnummern einschließlich aller Farbvarianten sowie aller
hiervon abgeleiteten Artikelnummern 922003 922005 922008 922010 922015 922020 922025 922030 922110 923005

Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken. Verbindlich sind ausschließlich die jeweils aktuellen Originaldokumente und Konformitätserklärungen des jeweiligen
Herstellers. Im Falle von Abweichungen haben die Herstellerunterlagen Vorrang.
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Anlage zur Lebensmittelkonformität (Version 1.0)

(1) Allgemeines
Die vorliegende Lebensmittelkonformitätserklärung basiert auf den Konformitätserklärungen, Prüfberichten, Spezifikationen und sonstigen Informationen der jeweiligen
Hersteller und Vorlieferanten.
Soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, wurden die Angaben nicht durch eigene Untersuchungen des Vertreibers verifiziert.

(2) Migrationsprüfungen
Prüfungen zur Gesamtmigration (OML) und spezifischen Migration (SML) werden üblicherweise auf Grundlage von Materialfamilien, Rezepturen, Produktserien oder Worst-Case-
Betrachtungen durchgeführt.
Die entsprechenden Nachweise gelten grundsätzlich für alle hiervon erfassten Artikelvarianten, sofern Materialzusammensetzung, Herstellungsverfahren und
Verwendungszweck identisch sind.

(3) PFAS
Die Bewertung hinsichtlich PFAS basiert auf Hersteller- und Vorlieferantenerklärungen.
Analytische Prüfungen auf einzelne PFAS-Verbindungen, Gesamtfluor (Total Fluorine) oder organisch gebundenes Fluor (TOF) liegen nur vor, sofern diese ausdrücklich durch
den Hersteller oder ein akkreditiertes Prüflabor durchgeführt wurden.

(4) MOSH / MOAH
Aussagen zu MOSH und MOAH beruhen auf Herstellerinformationen, Rohstoffspezifikationen, Konformitätserklärungen sowie gegebenenfalls vorliegenden NIAS-Bewertungen.
Soweit nicht ausdrücklich anders dokumentiert, stellen diese Aussagen keine eigenständigen analytischen Untersuchungen aller möglichen Mineralölkohlenwasserstoffe dar.

(5) Bisphenole
Aussagen zu Bisphenol A (BPA), weiteren Bisphenolen und Bisphenolderivaten beruhen auf Hersteller- und Vorlieferantenerklärungen sowie den verfügbaren
Rohstoffinformationen.

(6) Verwendungsbedingungen
Die Lebensmittelkonformität gilt ausschließlich für die in den jeweiligen Herstellerunterlagen beschriebenen Lebensmittelarten, Kontaktzeiten, Temperaturen und
Anwendungsbedingungen.
Abweichende Verwendungen können eine gesonderte Bewertung erforderlich machen.

(7) Dokumentationsgrundlage
Die Konformitätsbewertung erfolgt auf Basis der jeweils zum Zeitpunkt der Ausstellung verfügbaren Herstellerinformationen.
Aktualisierte Herstellerunterlagen können zu einer Anpassung der Bewertung führen.

(8) Haftungsausschluss
Diese Anlage dient ausschließlich Informationszwecken. Verbindlich sind ausschließlich die jeweils aktuellen Original-Konformitätserklärungen, Prüfberichte und
Herstellerunterlagen.
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